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Unter welchen Voraussetzungen 
steht der unschuldig geschiedenen Ehefrau 
ein Unterhaltsanspruch gegen den früheren 

Ehemann zu?
I

Unter der Überschrift „Wie lange hat die schuldlos 
geschiedene Ehefrau Anspruch auf Unterhalt?“ ver
öffentlichte die „Volksstimme“ in Karl-Marx-Stadt in 
ihrer Nummer 15 einen Beitrag, dem nicht zugestimmt 
werden kann. Es heißt darin:

„Auch an die schuldlos geschiedene Ehefrau wird 
grundsätzlich die Verpflichtung gestellt, daß sie 
ihre Arbeitskraft dem Aufbau und der Erfüllung 
des Fünfjahrplans zur Verfügung stellt. Aus
reichendes eigenes Arbeitseinkommen der ge
schiedenen Frau entbindet den früheren Ehemann 
von der Zahlung von Unterhalt. Das Oberste Ge
richt hat diesen Grundsatz in einem neuerlichen 
Urteil dahingehend erweitert, daß die Unterhalts
zahlung des schuldhaft geschiedenen Ehemannes 
auch dann nicht mehr auflebt, wenn die Ehefrau 
nach der Scheidung nur kurzfristig eigene Arbeit 
aufgenommen hat und durch irgendwelche Um
stände plötzlich nicht mehr in der Lage ist, ihren 
Unterhalt zu verdienen. Mit ihrem Eintritt in das 
Berufsleben teilt die Frau die Rechtsstellung jedes 
Werktätigen, d. h. von diesem Zeitpunkt ab ent
fallen alle aus einer früheren Ehe etwa herzu
leitenden Rechte auf Gewährung von Unterhalt 
durch den geschiedenen Ehemann.“

Auf Grund dieser Veröffentlichung häufen sich die 
Anträge bei Gericht auf Abänderung von abgeschlosse
nen Unterhaltsvergleichen und von bereits ergange
nen Urteilen.

Ich stimme zunächst mit der „Volksstimme“ darin 
überein, daß g r u n d s ä t z l i c h  die schuldlos ge
schiedene Ehefrau keinen Unterhaltsanspruch gegen
über ihrem für schuldig erklärten Ehemann hat, so
weit sie selbst zu arbeiten in der Lage ist. Die Ver
wirklichung des Grundsatzes der Gleichberechtigung 
von Mann und Frau im persönlichen und gesellschaft
lichen Leben gibt auch der Frau die Möglichkeit, sich 
in den Arbeitsprozeß einzureihen und nach ihren 
Kräften am Gelingen des Wiederaufbaus unseres 
Staates mitzuarbeiten.

Nicht aber kann ich mich mit der im oben er
wähnten Artikel vertretenen Auffassung einverstanden 
erklären, daß nach der neuerlichen Rechtsprechung des 
Obersten Gerichts eine schuldlos geschiedene Ehefrau 
auch dann ihren Unterhaltsanspruch verliert, wenn 
sie „nur kurzfristig eigene Arbeit aufgenommen hat 
und durch irgendwelche Umstände plötzlich nicht mehr 
in der Lage ist, ihren Unterhalt zu verdienen.“ Dieser 
Standpunkt erscheint mir zu allgemein gehalten. 
Das Urteil des Obersten Gerichts, auf das sich der Ver
fasser offensichtlich bezieht*), erwähnt mit keinem 
Wort, daß die schuldlos geschiedene Ehefrau bereits 
nach „kurzfristiger“ Arbeitszeit keinerlei Rechte mehr 
gegen ihren für schuldig erklärten Mann geltend 
machen kann, sofern sie selbst nicht mehr arbeitsfähig 
ist. Vielmehr liegt dem Urteil ein anderer Sachverhalt 
zugrunde. Eine schuldlos geschiedene Frau, die im 
Zeitpunkt der Ehescheidung voll arbeitsfähig war, hat 
20 Jahre gearbeitet und erst danach Unterhaltsan
sprüche gegen ihren geschiedenen Ehemann geltend ge
macht. Dieser Anspruch wurde abgewiesen mit der Be
gründung, daß, wenn eine Frau bei voller Erwerbs
fähigkeit sich zu nutzbringender Tätigkeit in den 
Arbeitsprozeß einreiht, für ihre Versorgung bei 
Arbeitsunfähigkeit dieselben gesetzlichen Bestimmun
gen zur Anwendung kommen, die für jeden anderen 
Werktätigen im Falle der Arbeitsunfähigkeit gelten. 
Offenbar ging das Oberste Gericht von der Erwägung 
aus, daß die betreffende Ehefrau sowohl Ansprüche 
auf Krankengeld nach § 27 der VO über die Wahrung

der Rechte der Werktätigen und die Entlohnung der 
Arbeiter und Angestellten vom 20. Mai 1952 (GBl. 
S. 377) und § 53 Abs. 2 der VO über die Sozialpflicht
versicherung als auch auf Unfall-, Invaliden- oder 
Altersrente (§§ 60 und 66 VSV) hatte. Allerdings war 
in diesem Fall auch die Wartezeit für die Gewährung 
einer Rente erfüllt (§ 74 VSV).

Es kann aber auch Vorkommen, daß wegen kurz
fristiger Arbeitszeit die Wartezeit, die mindestens 
5 Jahre beträgt und Voraussetzung für die Gewährung 
einer Rente ist, nicht erfüllt ist. Zum Beispiel: Es 
nimmt eine Frau — und diese Fälle sind in der Praxis 
relativ häufig —, nachdem sie 30 Jahre und mehr ver
heiratet war, nach der Ehescheidung im vorgeschritte
nen Alter noch eine Arbeit auf, weil die vom Ehemann 
gezahlten Beträge für den Lebensunterhalt zu gering 
erscheinen. Vor Vollendung der Wartezeit ist sie ge
zwungen, ihre Arbeit niederzulegen. Sie erhält dann 
also, obgleich sie eine gewisse Zeit gearbeitet hat, keine 
Rente. Es ergibt sich dann die Frage: Soll diese Frau 
auf öffentliche Fürsorge verwiesen werden?

Ich glaube, schon im Interesse des Staatshaushalts 
kann diese Frage nicht bejaht werden. (Dies findet 
seinen Ausdruck auch darin, daß die Ämter für Sozial
fürsorge grundsätzlich keine Beträge an schuldlos ge
schiedene Ehefrauen zahlen, diese vielmehr an den 
geschiedenen Ehemann verweisen.)

Reiht eine voll arbeitsfähige Frau sich in den 
Arbeitsprozeß ein, so daß ihr im Falle der Arbeits
unfähigkeit ein Rentenanspruch zusteht, dann kann 
diese Frau nicht auch noch ihren für schuldig erklärten 
Ehemann zum Unterhalt heranziehen. Nimmt dagegen 
eine ohnehin nicht voll arbeitsfähige Frau (vor allem 
in vorgeschrittenem Alter) eine Arbeit auf, muß diese 
aber wieder niederlegen, ohne bereits einen Renten
anspruch erlangt zu haben, dann darf ihr aus der Tat
sache, daß sie trotz Nichtvorliegens der vollen Arbeits
fähigkeit dennoch gearbeit hat, nicht der Nachteil ent
stehen, den Unterhaltsanspruch gegen ihren geschiede
nen Ehemann zu verlieren. Dies würde im Endergebnis 
dazu führen, daß keine im vorgeschrittenen Alter 
stehende schuldlos geschiedene Frau mehr freiwillig 
Arbeit auf nehmen würde; denn sie müßte befürchten, 
schließlich weder Renten- noch Unterhaltsansprüche 
zu haben. HANS NEUMANN,

Richter am Kreisgericht Hainichen

II
Der Auffassung von N e u m a n n ,  daß der Ver

öffentlichung der „Volksstimme“ entgegenzutreten ist, 
wird beigepflichtet. Es trifft zu, daß dem Urteil des 
Obersten Gerichts ein besonders dadurch gekennzeich
neter Sachverhalt zugrunde lag, daß die schuldlos ge
schiedene Frau bereits sehr lange Zeit gearbeitet hatte 
und zur Zeit der Scheidung voll erwerbsfähig war.

Das Urteil erläutert den Grundsatz, daß die Frau mit 
ihrem Eintritt in das Berufsleben die Rechtsstellung 
jedes Arbeitenden teilt, ausdrücklich durch die Hinzu
fügung, „daß von diesem Zeitpunkt ab bei voller Er
werbsfähigkeit der Frau alle ... Rechte in Wegfall 
kommen“. Die Veröffentlichung der „Volksstimme“ 
mit ihrer Betonung, daß bloß „kurzfristige“ eigene 
Arbeit bereits entscheidend sei, ist mit dieser Zu
spitzung und ihrer unbedachten Verallgemeinerung 
eine Verzerrung der Auffassung des Obersten Ge
richts. Sie liegt auf der Linie jenes bisweilen festzu
stellenden Fehlers auch einzelner Gerichte, Ent
scheidungen von ihren konkreten Ausgangspunkten 
loszulösen und gewisse grundsätzliche, durch den ge
gebenen Sachverhalt aber doch auch begrenzte Er
kenntnisse zu verallgemeinern und damit Raum für 
Fehlauffassungen zu schaffen, die für die Rechts
sicherheit außerordentlich abträglich sein können.

Daß das Oberste Gericht keineswegs die Auffassung 
der „Volksstimme“ im Auge gehabt haben kann, ist 
auch daraus ersichtlich, daß das Urteil im letzten Ab
satz auf den Grundsatz der Gleichberechtigung der Ge
schlechter verweist und damit zum Ausdruck bringt, 
daß es von einer gleichen Erwerbsmöglichkeit der Frau
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